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Vertrag über die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware 

 
zwischen  
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
Albstadtweg 11 
70567 Stuttgart 
 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: ZE_72951 / BA0000376 

 
„Auftraggeber“ 

 
und 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

„Auftragnehmer“ 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
1.1 Zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware* gemäß Nummer 3 

 
1.2 Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 
 
1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 
gegen monatliche jährliche Vergütung gemäß Nummer 3.1 in Höhe von _____. 
zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer vergütet. 
 

2 Vertragsbestandteile 
2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 
 dieser Vertrag (Seite 1 bis 10) mit Anlage(n): 
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Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/ Version Anzahl Seiten 

1 Leistungsverzeichnis/ Preisblatt (Anlage 1)   

2 Angebot des Auftragnehmers   

3 Konzepte des Auftragnehmers   

4 Erklärungen und Nachweise des Auftragnehmers im 
Rahmen der Vergabeverfahrens   

5 ISMS-Richtlinie Sicherheit im Umgang mit Dienstleistern 
und Lieferanten 

02.03.2023 / 
Version 2.1.2 9 

6 Vertrag über die Auftragsverarbeitung   

7 Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung 20.12.2023 / 
Version 2.0 5 

8 BVB Landestariftreue- und Mindestlohngesetz 
Baden-Württemberg - 3 

9 Endbenutzer-Lizenzvertrag (End User License Agree-
ment, EULA) des Herstellers in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung 

-  

 
 Ergänzende Vertragsbedingungen für die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware* (EVB-IT 

Überlassung Typ B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich des 
Musters 1 

 Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – Teil B (VOL/B) in der bei Bereitstellung 
der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

EVB-IT Überlassung Typ B-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im 
Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 
Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Überlassung Typ B definiert. 
 
2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes 
vereinbart ist. 
 

3 Zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware 
3.1 Der Auftragnehmer überlässt zeitlich befristet dem Auftraggeber nachstehend aufgeführte 

Standardsoftware* gegen monatliche jährliche Vergütung: 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://evb-it.gov.de/
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Gesamtpreis (netto) _______________ 

 

Fußnote Erläuterung 

1 MVD = Mindestvertragsdauer*, gerechnet ab vereinbartem Beginn der Überlassungsdauer. 

2 KNV = Keine Nacherfüllungsverpflichtung; die mit „x“ gekennzeichnete Standardsoftware* ist 
von der Verpflichtung zur Nacherfüllung gemäß Ziffer 7.6 EVB-IT Überlassung Typ B 
ausgenommen. Ansprüche auf Herabsetzung der Vergütung, Kündigung und ggf. 
Schadensersatz gemäß Ziffer 7.5.2 EVB-IT Überlassung Typ B bleiben unberührt. 

3 EXP = Die mit „x“ gekennzeichnete Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen 
Exportkontrollvorschriften gemäß Ziffer 4.3 EVB-IT Überlassung Typ B. 

 
 
3.2 Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt 

☐ monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 

☐ quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats) 

☒ jährlich und im Voraus (zahlbar bis zum 30 Tage nach Eingang einer prüffähigen Rechnung) 

☐ einmalig zum _____ 

☐ _____ 

3.3 Vergütungsvorbehalt 
Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

☐ gemäß Ziffer 5.2 EVB-IT Überlassung Typ B 

☐ anderweitige Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

Lfd. 
Nr. 

Produkt-
bezeichnung 

und -
beschreibung 
 Produkt-Nr. 

Anzahl 
  Lieferzeit-

raum/-
termin 

MV
D¹ 
in 
Mo
nat
en 

Über-
lassungs-

dauer 
Beginn 

Über-
lassungs-

dauer Ende 

K
N
V
² 

E
X
P
³ 

Monatlicher 
Einzelpreis 

(netto) 

Summe der 
monatlichen 
Vergütung 

1 

VMware Cloud 
Foundation für 

Server, 
Komponenten 
für 2000 Cores 
je Vertragsjahr 

(SKU: VCF-
CLD-FND) 

10000 04.01.2027  04.01.2027 03.01.2032     

2 

VMware Cloud 
Foundation für 

VDI - 
Komponenten 
für 3000 Cores 
je Vertragsjahr 

(SKU: VCF-
CLD-FND) 

15000 04.01.2027  04.01.2027 03.01.2032     
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3.4 Ergänzende Beschreibung des Vertragsgegenstandes 
Die Beschreibung der Standardsoftware* ergibt sich ergänzend aus 

☐ folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom _____ 

_____ 
Anlage(n) Nr. _____ 

☐ folgenden Teilen der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers vom _____ 

_____ 
Anlage(n) Nr. _____ 

☐ folgenden weiteren Dokumenten _____ 

Anlage(n) Nr. _____ 
Es gelten die Dokumente in 

☐ obiger Reihenfolge 

☒ folgender Reihenfolge gemäß Nummer 2.1 

☐ Anderweitige Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

 

4 Zugesicherte Eigenschaften 
☐ Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer zugesichert: _____ 

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

 

5 Dokumentation 
5.1 Sprache/Form (ergänzend/abweichend von Ziffer 2.2 EVB-IT Überlassung Typ B) 
_____ 
5.2 Vervielfältigungsrecht 
☐ Die Dokumentation der Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ kann _____fach vervielfältigt 

werden. 

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

 

6 Lieferanschrift 
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart, lizenzmanagement@kvbawue.de 
 
Erfüllungsort (falls abweichend von der Lieferanschrift) _____ 
 

7 Besondere Nutzungsvereinbarungen gemäß Ziffer 3.2 EVB-IT Überlassung Typ B 
7.1 Mehrfachnutzung 

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ darf bis zu _____fach gleichzeitig genutzt werden. 

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

7.2 Systemumgebung 

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____. wird zur Nutzung in folgender Systemumgebung* 
freigegeben: _____. 

☐ Die Standardsoftware* gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____. wird zur Nutzung in einer beliebigen 
Systemumgebung* freigegeben. 

☐ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

mailto:lizenzmanagement@kvbawue.de
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7.3 Anderweitige Nutzungsvereinbarungen 

☐ Gemäß Anlage Nr. _____. 

 

8 Kopier- oder Nutzungssperren 
gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Überlassung Typ B 

☐ Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren in der Standardsoftware* bekannt. Einzelheiten siehe 
Anlage Nr. _____. 

 

9 Kündigung 
(abweichend von Ziffer 4.1 EVB-IT Überlassung Typ B) 

☒ Es wird eine Kündigungsfrist von _____ Monaten vereinbart. Die ordentliche Kündigung ist während der  
Vertragslaufzeit ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

 

10 Kopie zu Prüf- und Archivierungszwecken 
☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen Zeitablauf, wegen Kündigung 

durch den Auftraggeber oder ordentlicher Kündigung durch den Auftragnehmer) eine Kopie der 
Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation zu Prüf- und Archivierungszwecken 

☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ ohne gesonderte Vergütung 

zu behalten. 

☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen außerordentlicher Kündigung 
durch den Auftragnehmer) eine Kopie der Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation zu Prüf- und 
Archivierungszwecken 

☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ ohne gesonderte Vergütung 

zu behalten. 
 

11 Verantwortlicher Ansprechpartner 
des Auftraggebers: wird nach Zuschlag bekannt gegeben 
des Auftragnehmers: _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 

12 Störungsmeldung und Nacherfüllung 
12.1 Adresse für Störungsmeldung 
gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT Überlassung Typ B 
Die Störungsmeldung erfolgt auf einem Formular entsprechend Muster 1 zu EVB-IT Überlassung Typ B – 
Störungsmeldeformular – an: 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

Name/Firma:  

Organisationseinheit/Abteilung:  
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Art des Kontakts Kontaktdaten 

☐ Postanschrift:  

☐ Telefon:  

☐ Fax:  

☐ E-Mail:  

☐ Web-Adresse:  

 
12.2 Annahme der Störungsmeldung, Ergänzende Vereinbarungen zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten 
Die Störungsmeldung wird während folgender üblicher Geschäftszeit des Auftragnehmers angenommen: _____ 

☐ Ergänzende Vereinbarung zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten gemäß Anlage Nr. _____. 

 

13 Telefonische Unterstützung 
☐ Telefonische Unterstützung des Auftraggebers erfolgt nach gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr. 

_____. 
 

14 Versicherung 
☐ Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Überlassung Typ 

B durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen deutschen 
Industriehaftpflichtversicherung oder einer vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU 
entspricht. 

☒ Der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung wird vereinbart. Es gilt eine Deckungssumme von 
mindestens 5.000.000,00 € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Versicherungsfall und 
Versicherungsjahr. 

 

15 Sonstige Vereinbarungen 

15.1 Pflege der bereitgestellten Softwareprodukte 

Mit der Bereitstellung der Produkte gemäß Anlage 1 (Leistungsverzeichnis/ Preisblatt) ist die Pflege der 
Softwareprodukte durch den Hersteller inkludiert.   

15.2 Prüfrechte des Auftraggebers 

a) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Einhaltung der Vorgaben an seine IT-Sicherheit nachzuwei-
sen. Auf Anforderung des Auftraggebers legt der Auftragnehmer die entsprechenden Sicherheits-
nachweise vor. Auf Anforderung des Auftraggebers legt der Auftragnehmer außerdem Nachweise 
über die regel-mäßige Durchführung von Audits, Sicherheitsprüfungen, Penetrationstests und 
Schwachstellenanalysen vor, z.B. durch entsprechende Bestätigungen von Auditoren.  

 

b) Bestehen Zweifel des Auftraggebers in Bezug auf die vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten 
Unterlagen, die der Auftragnehmer auf Nachfrage innerhalb angemessener Frist auszuräumen 
nicht in der Lage ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, entsprechend qualifiziertem bzw. ausgebil-
detem Personal des Auftraggebers oder einer vom Auftraggeber beauftragten unabhängigen zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfungsgesellschaft oder entsprechend qualifiziertem bzw. 
ausgebildetem Personal der Aufsichtsbehörden des Auftraggebers während der normalen Ge-
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schäftszeiten Zugang insbesondere zu den für die Verarbeitung der Daten des Auftraggebers rele-
vanten Verarbeitungssystemen, Einrichtungen sowie zu unterstützenden Unterlagen zu gewähren, 
sodass der Auftraggeber prüfen kann, ob der Auftragnehmer die Vorgaben einhält. Die Prüfung ist 
unter Beachtung der Sicherheitsbelange und der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftrag-
nehmers sowie der weiteren Kunden des Auftrag-nehmers durchzuführen. Der Auftragnehmer ist 
verantwortlich dafür, dass die Prüfung gleichwohl effektiv und im erforderlichen Umfang erfolgen 
kann.  

 

c) Die Prüfung hat mit angemessener Vorankündigung für den Auftragnehmer sowie unter Einhaltung 
der vertraglichen Vertraulichkeitsregeln zu erfolgen. Sie findet grundsätzlich, soweit kein besonde-
rer Anlass besteht, nur einmal innerhalb eines 12 Monatszeitraums statt. Vor Beginn einer solchen 
Prüfung teilt der Auftraggeber den initialen Prüfungsgegenstand und den geplanten Umfang mit, 
damit der Auftragnehmer entsprechend disponieren kann. Über Ort, Datum und Ansprechpartner 
stimmen sich die Parteien ab. 

 

d) Ergänzend und unbeschadet der gesetzlichen Regelungen sind neben dem Auftraggeber auch die 
für den Auftraggeber zuständige Aufsichtsbehörde sowie der Prüfdienst nach § 274 SGB V zur 
Prüfung der Einhaltung der Maßnahmen berechtigt. Der Auftragnehmer gewährt die dafür notwen-
digen Zutritts-, Einsichts- und Auskunftsrechte und unterstützt im erforderlichen Ausmaß.  

15.3 Abtretung von Forderungen 

Die Abtretung einer Forderung aus dem Vertrag ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers 
zulässig. 

15.4 Außerordentliche fristlose Kündigung 

Eine außerordentliche fristlose Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ist ebenso möglich. Als 
wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn 

 

a) der Auftragnehmer trotz Nachfristsetzung die vertragsgemäße Leistung nicht oder nicht vertrags-
gemäß erbracht hat, 

 

b) über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung zulässigerweise beantragt oder dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrages dadurch in Frage 
gestellt ist oder dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt, 

 
c) der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzu-

lässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, 
 

d) der Auftragnehmer der KVBW oder dessen Mitarbeitern oder von diesen beauftragten Dritten, die 
mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder Ihnen 
nahestehende Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar 
oder mittelbar in Aussicht stellt, verspricht oder gewährt oder 

 

e) der Auftragnehmer gegenüber der KVBW, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare 
Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende 
Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 
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f) die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage nach § 115 f. SGB V i.V.m. der Verordnung über eine spezielle 
sektorengleiche Vergütung (Hybrid-DRG-Verordnung) vom 19. Dezember 2023 entfällt oder sich we-
sentlichen verändert, sodass die Mitglieder der KVBW zur Abrechnung ambulanter Leistungen nicht 
mehr berechtigt sind. 

 

15.5  Schriftformerfordernis 

a) Jegliche Änderung oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Die Schriftform 
wird auch durch Übermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichneten Schriftstückes per Telefax, 
nicht jedoch durch sonstige Textformen (z. B. E-Mail) gewahrt; dies gilt entsprechend für alle 
sonstigen Erklärungen, für die nach diesem Vertrag Schriftform vorgeschrieben ist. 

b) Sämtliche Erklärungen und sonstigen Nachrichten, die aufgrund dieses Vertrages oder im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Vertrages beiderseits erteilt werden, sind in deutscher Sprache ab-
zugeben.  

 

15.6  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtsstreitigkeiten 

a) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland. Schiedsklauseln wird widersprochen. 

 

b) Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, seine Leistungserbringung aus diesem Vertrag zu 
unterbrechen bzw. weitere Leistungen abzulehnen. 

 

15.7 Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder 
undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss 
unwirksam werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im 
Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll die wirksame treten, die dem 
aus diesem Vertrag erkennbaren Willen der Parteien wirtschaftlich am nächsten kommt. Erweist sich der 
Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 
entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären. 

 
 

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

 
  
Datum, Auftraggeber 

  
 
Datum, Auftragnehmer 
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